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RS OGH 1964/12/23 3Ob146/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.12.1964

Norm

KO §1

Rechtssatz

Auch für Rechte an der Wohnung des Gemeinschuldners gilt § 1 Abs 1 KO. Stellt das Recht des Gemeinschuldners an

der von ihm benützten Wohnung kein der Exekution unterworfenes Vermögen dar, so bleibt es von der Erö5nung des

Konkurses unberührt.
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